
ANLAGE 3 

Sitzung des Kreistags am 26.01.2015 – TOP 4/Haushalt 2015 

Anträge/Förderanträge (Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) 

Ablehnungsempfehlung/en = rote Schrift 

ERGEBNISHAUSHALT/FINANZHAUSHALT 

Ziff. Antrag Betrag 
(€) 

Im Ent-
wurf 2015 
enthalten 

Empfehlung 
durch/von 

 

Seite/n 

3.1 Schulsozialarbeit an den 
beruflichen Schulen im 
Landkreis Konstanz;  

b) Stellenerhöhung 

27.820 Nein KuSchu/ 
29.09.2014 

1 – 4  

3.2 Zusätzliche Sozialarbei-
terstellen im Kreisjugend-
amt (Außenstelle Singen) 

80.000 Nein KJHA/ 
01.12.2014 

5 – 6  

3.3 Schnelles Internet im 
Landkreis Konstanz  

(davon 286.000 im Ergeb-
nishaushalt, 274.000 € im 
Finanzhaushalt) 

560.000 Nein VFA/ 
08.12.2014 

Davon Sperr-
vermerk 

460.000 € 

7 – 8b 

 

3.4 Zuschuss DRK  3.320 Nein Ablehnung  
(Verwaltung) 

9 – 14  

3.5 Förderung der Be-
treuungsvereine im Land-
kreis Konstanz 

8.000 Nein SozA/ 
06.10.2014 

15 – 20  

3.6 Bezuschussung Kinder-
wohnen in Singen 

50.000 Nein KJHA/ 
01.12.2014 

21 – 22  

3.7 Förderung des „Hospiz am 
Dreifaltigkeitsberg“ in 
Spaichingen 

5.000 Nein Verwaltung 23 – 26  

3.8 Verein „BioLAGO e. V.“; 
Fortführung der direkten 
und der projektbezogenen 
Förderung (20.000 € + 
35.000 €) 

55.000 

 

Ja VFA/ 
08.12.2014 

27 – 30  

3.9 600 Jahre Konzil;  

Projekt „Wege zum Konzil“  

5.000  Nein Verwaltung 31 – 32  

3.10 Förderantrag „Schulthea-
tertage“ am Jungen Thea-
ter Konstanz 

10.000 Nein Verwaltung 33 – 39  

 

ALLGEMEINE HINWEISE ZU DEN ANTRÄGEN/ANLAGEN 

 Die Anträge/Förderanträge können der Änderungsliste zugeordnet werden (Rubrik 
„Anlage Vorbericht“, letzte Spalte). 

 Die Anträge/Förderanträge können bei der Beratung des jeweiligen Budgets aufge-
rufen werden. Dort erfolgt ggf. eine Abstimmung über eine evtl. Förderung. 

 Für jeden Antrag gibt es in der Regel einen Vorbericht mit einem Empfehlungsbe-
schluss des Fachausschusses oder – sofern keine Vorberatung erfolgt ist – ein 
Vorschlag der Verwaltung. 
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Der Landrat 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Organisationseinheit 
Wirtschaftsförderung  

Datum 
24.11.2014 

Drucksachen-Nr. 
2014/255 

 
 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  
Verwaltungs- und Finanzausschuss nicht öffentlich 08.12.2014 
Kreistag öffentlich 26.01.2015 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 3.3 
Schnelles Internet im Landkreis Konstanz 
 
 
Beschlussvorschlag 
1. Der Landkreis beteiligt sich finanziell an der Einrichtung eines „Schnellen Inter-

nets“ im Landkreis Konstanz. 
2. Voraussetzung für eine Beteiligung gem. Ziff. 1 ist die verbindliche Zusage der 

Städte und Gemeinden für eine Mitarbeit im Projekt (kreisweite Einrichtung eines 
Backbone-Netzes). 

3. Zur Finanzierung gem. Ziff. 1 wird im Haushalt 2015 ein Betrag von 560.000 € bereit 
gestellt.  

4. Von dem in Ziff. 3 genannten Betrag von 560.000 € wird ein Teilbetrag von    
460.000 € mit einem Sperrvermerk versehen. Der Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss wird bevollmächtigt, den Sperrvermerk in Abhängigkeit von der Umsetzung 
des Projekts zu gegebener Zeit ganz oder teilweise aufzuheben. 

 
 
 
Vorberatung 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat den Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 
08.12.2014 einstimmig empfohlen. Deshalb wurde der Betrag von 560.000 €, der nicht im 
Entwurf des Haushalts enthalten ist, in die Änderungsliste aufgenommen. 
Nach dem Empfehlungsbeschluss sollte der gesamte Betrag von 560.000 € mit einem 
Sperrvermerk versehen werden.  
Nach nochmaliger Prüfung des Sachverhalts wird ergänzend dazu vorgeschlagen, den 
Sperrvermerk auf den Teilbetrag von 460.000 € zu begrenzen, damit die Verwaltung die er-
forderlichen Vorarbeiten unverzüglich in Angriff nehmen kann (Erarbeitung der Antragsunter-
lagen für den Zuschussantrag an das Land Baden-Württemberg). 
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Sachverhalt 
Grundsätzliches 
Der Landkreis Konstanz hat sich schon früh mit dem Breitbandausbau innerhalb des gesam-
ten Landkreises auseinandergesetzt. Es handelt sich dabei um ein zentrales Thema, das für 
die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität unserer Region von entscheidender Bedeutung ist.  
Ziel ist es, mittelfristig ein flächendeckendes NGA (Next Generation Access)-Netz im Sinne 
des Glasfaserausbaus zur Versorgung mit hohen symmetrischen Bandbreiten für die ge-
werblichen und privaten Anschlüsse im Landkreis Konstanz zu realisieren und diese den 
interessierten Netzbetreibern zur Nutzung anzubieten.  
Umsetzung 
Nachdem im Mai 2012 die Verwaltungsvorschrift der Breitbandinitiative Baden-Württemberg 
II veröffentlicht wurde, über die die Grobplanung eines Hochgeschwindigkeitsnetzes erstma-
lig für Landkreise förderfähig ist, wurde die Umsetzung einer sog. „Backbone-Planung“ (Ba-
sisnetz) für den gesamten Landkreis als Grundlage für die Feinplanung der Gemeinden als 
sinnvoll erachtet.  
Der erforderliche Kofinanzierungsbetrag für einen möglichen Förderantrag beim Ministerium 
Ländlicher Raum (MLR) bzw. beim Regierungspräsidium Freiburg, wurde in den Haushalt 
2013 aufgenommen und vom Kreistag bewilligt. 
Nach dem Eingang des positiven Förderbescheids wurden im August 2013 eine Breitband-
analyse und die Planung für breitbandige Hochgeschwindigkeitsverbindungen zwischen den 
Netzknoten, ein sogenanntes „Backbone-Netz“, in Auftrag gegeben. In diesem Zusammen-
hang wurden die bereits bestehenden Breitbandinfrastrukturen im Landkreis erhoben und 
aufbereitet.  
Die Ist-Aufnahme konnte bis Ende 2013 abgeschlossen werden; in der Sitzung des Kreistags 
vom 16.12.2013 erfolgte ein entsprechender Sachstandsbericht. 
Im Frühjahr 2014 konnte auch die Grobplanung des Hochgeschwindigkeitsnetzes abge-
schlossen und deren Ergebnisse im Kreistag am 02.06.2014 vorgestellt werden. 
Zur weiteren Konkretisierung der Grobplanung wurde vom Kreistag am 02.06.2014 ein Auf-
trag zur marktwirtschaftlichen Untersuchung des Hochgeschwindigkeitsnetzes (Backbone) 
im Landkreis Konstanz vergeben. Dies ist ein zentraler Punkt für das gesamte weitere Vor-
gehen, da nur ein Modell, das sich refinanziert und einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht, 
auch berechtigte Aussicht auf Umsetzung hat.  
Diese marktwirtschaftliche Untersuchung wurde im November 2014 von der beauftrag-
ten Beratungsfirma tkt teleconsult Kommunikationstechnik GmbH aus Backnang ab-
geschlossen. Das Ergebnis dieser Analyse zeigt, dass sowohl die Infrastrukturkosten 
als auch die Investitionskosten in die aktive Technik refinanziert werden können und 
ein wirtschaftlicher Betrieb möglich ist.  
Die Investitionskosten in die notwendige Infrastruktur inklusive der Kosten für die Anmietung 
der benötigten Trassen (gerechnet auf 20 Jahre) zur Einrichtung des Backbone-Netzes be-
laufen sich auf ca. 9,5 Millionen €.  
In diesem Betrag enthalten sind Investitionen in die passive Infrastruktur und die Glasfasern, 
das Material und die Montage, eine Pauschale für Anbindungen an das Backbonenetz, sons-
tige Kosten (Miettrassen, Planung, Dokumentation, Projektmanagement) sowie ein Sicher-
heitszuschlag von 5 %.  
Entsprechend dem neuen Förderprogramm kann mit einer Förderung von ca. 2,5 Millionen € 
kalkuliert werden. Die Förderung enthält Zuschüsse auf den Trassenneubau im versiegelten 
sowie unversiegelten Gelände, die Anmietung von vorhandenen Trassen diverser Anbieter 
sowie den Glasfasereinzug in vorhandene Leerrohre. Dies ergibt die gesamten zu finanzie-
renden Kosten in Höhe von ca. 7 Millionen € für die Errichtung des landkreisweiten Backbo-
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ne-Netzes.  
Von diesen Gesamtkosten in Höhe von ca. 7 Millionen € sind für das Jahr 2015  
ca. 560.000 € (brutto) erforderlich. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus Planungskosten 
und internen Betriebskosten (Organisation, Projektmanagement und Förderbeantragung) 
sowie Kosten der Rechtsberatung.  
Es gilt zunächst die erforderlichen Planungsschritte für den Backbone fortzusetzen, um da-
raufhin den Zuschussantrag beim Land Baden-Württemberg stellen zu können. Infolge des-
sen soll der Bau und Betrieb des Backbone von den Städten und Gemeinden mit Beteiligung 
des Landkreises erfolgen (die Form der Zusammenarbeit wird noch erarbeitet).  
Der Backbone ist Voraussetzung für die zukunftsfähige Datenversorgung im gesamten Ge-
biet des Landkreises Konstanz. Jede Gemeinde wird über zwei Anschlusspunkte an das 
landkreisweite Backbone-Netz angeschlossen, weitere Anschlüsse müssen von den Städten 
und Gemeinden selbst geplant werden. Des Weiteren liegt es im Aufgabengebiet der Kom-
munen, die Fragen der Planung und Kosten des kompletten innerörtlichen Ausbaus selbst zu 
klären.  
Nächster Schritt ist daher die Erstellung der Antragsunterlagen für den Zuschussantrag an 
das Land Baden-Württemberg. Die Verwaltung empfiehlt, die dazu erforderlichen Mittel in 
Höhe von ca. 100.000 € ohne Sperrvermerk bereitzustellen, um das Projekt ohne Zeitverzö-
gerung weiter voranbringen zu können.  

Der restliche Betrag in Höhe von 460.000 € sollte mit einem Sperrvermerk versehen werden, 
der dann vom zuständigen Ausschuss entsprechend dem Fortschritt des Projekts zu gege-
bener Zeit ganz oder teilweise aufgehoben werden kann. Dies ist abhängig vom verbindli-
chen Bekenntnis der Städte und Gemeinden zu diesem Projekt.  

 

 

Finanzielle Auswirkungen 
Für die erwarteten Leistungen der Firma tkt teleconsult Kommunikationstechnik GmbH sowie 
die daraus resultierenden Aufwendungen werden im Jahr 2015 Mittel in Höhe von ca. 
560.000 € (inkl. Mwst.) benötigt.  
Entsprechend den Aufwendungen werden davon 286.000 € im Ergebnishaushalt (davon 
186.000 € mit Sperrvermerk) und 274.000 € im Finanzhaushalt (gesamter Betrag mit Sperr-
vermerk) veranschlagt.  
 
 
 
Anlagen 
Entfällt. 
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